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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Ref. III Frau Wüstner III/053/2013 
 

Resolution zur EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie Bereich Wasserwirtschaft, 
ÖDP-Fraktionsantrag Nr. 022/2013 vom 20.02.2013 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 28.02.2013 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
ESTW AG 
 
 
 

I. Antrag 
1. Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag werden gebeten sich dafür 

einzusetzen, dass die kommunale Wasserversorgung vom Anwendungsbereich der EU-
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ausgenommen wird. 

 
2. Hilfsweise werden die vorgenannten Adressaten gebeten sich dafür einzusetzen, dass die 

Kommunen weiterhin frei entscheiden können, ob sie selbst oder über ein städtisches Un-
ternehmen die Bürger mit Trinkwasser versorgen. 

 
3. Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag werden gebeten, das bisher 

im Landesentwicklungsprogramm enthaltene Ziel „Die öffentliche Wasserversorgung soll 
als essentieller Bestandteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Verantwortung bleiben.“ 
auch in das neue Landesentwicklungsprogramm zu übernehmen. 

 
4. Der Fraktionsantrag Nr. 022/2013 der ÖDP ist damit abschließend bearbeitet. 

 
 
 

II. Begründung 
Die EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie unterwirft erstmalig die Dienstleistungskonzessionen 
dem EU-Vergaberecht. Dies sorgt für starke Beunruhigung vor allem im kommunalen Wasserbe-
reich. Gefordert wird von allen kommunalen Spitzenverbänden, dass die Entscheidung darüber, ob 
die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt, allein bei den Kommunen liegen darf. Diese For-
derung unterstützt die Stadt Erlangen mit der Resolution.  
 
In der Neufassung des Landesentwicklungsprogrammes ist der Passus „Die öffentliche Wasser-
versorgung soll als essentieller Bestandteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Verantwortung 
bleiben.“ nicht mehr ausdrücklich enthalten. In der Begründung wird auf den im Landesentwick-
lungsprogramm enthaltenen Bezug zur Bayerischen Verfassung verwiesen. 
 
Zur Klarstellung und zur Verdeutlichung der Bedeutung wird die ausdrückliche Benennung auch in 
der Neufassung des Landesentwicklungsprogrammes für notwendig erachtet. 
 
 
 
Anlagen: Fraktionsantrag der ÖDP 
  Sitzungsvorlage UVPA Nr. III/052/2013 vom UVPA 19.02.2013 
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III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 28.02.2013 
 
Ergebnis/Beschluss: 

1. Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag werden gebeten sich dafür 
einzusetzen, dass die kommunale Wasserversorgung vom Anwendungsbereich der EU-
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ausgenommen wird. 

 
2. Hilfsweise werden die vorgenannten Adressaten gebeten sich dafür einzusetzen, dass die 

Kommunen weiterhin frei entscheiden können, ob sie selbst oder über ein städtisches Un-
ternehmen die Bürger mit Trinkwasser versorgen. 

 
3. Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische Landtag werden gebeten, das bisher 

im Landesentwicklungsprogramm enthaltene Ziel „Die öffentliche Wasserversorgung soll 
als essentieller Bestandteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Verantwortung bleiben.“ 
auch in das neue Landesentwicklungsprogramm zu übernehmen. 

 
4. Der Fraktionsantrag Nr. 022/2013 der ÖDP ist damit abschließend bearbeitet. 

 
  
 
mit 47  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis i.V. gez. Kreller 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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